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Der Sparkassenzweckverband des Kreises Borken und der Städte Isselburg und Vreden 
(nachstehend Sparkassenzweckverband Borken genannt) ist Gewährträger der Kreisspar
kasse Borken - Zweckverbandssparkasse des Kreises Borken und der Städte Isselburg und 
Vreden - in Ahaus (nachstehend Kreissparkasse Borken genannt). 

Der Sparkassenzweckverband des Kreises Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen und 
Billerbeck (nachstehend Sparkassenzweckverband Coesfeld genannt) ist Gewährträger der 
Sparkasse Coesfeld - Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen und Billerbeck - in Dülmen (nachstehend Sparkasse Coesfeld genannt). 

Der Sparkassenzweckverband Borken, 

der Sparkassenzweckverband Coesfeld, 

der Kreis Coesfeld, 

die Stadt Coesfeld, 

die Stadt Dülmen 

und die Stadt Billerbeck 

schließen nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag: 
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§1 
Beitritt zum Sparkassenzweckverband, 

Gewährträgerschaft und Vereinigung der Sparkassen 

(1) Der Kreis Coesfeld, die Stadt Coesfeld, die Stadt Dülmen und die Stadt Billerbeck treten 
dem Sparkassenzweckverband Borken mit Wirkung vom 1. Januar 2003 bei. Der erwei
terte Sparkassenzweckverband führt künftig den Namen "Sparkassenzweckverband 
Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der 
Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck -", nachstehend Sparkas
senzweckverband Westmünsterland genannt. 

(2) Der Sparkassenzweckverband Coesfeld überträgt mit Wirkung vom 1. Juli 2003 die Ge
währträgerschaft (ab 19.07.2005 Trägerschaft) für die Sparkasse Coesfeld auf den 
Sparkassenzweckverband Borken (künftig Sparkassenzweckverband Westmünsterland). 

(3) Die Sparkasse Coesfeld wird zum 01. Juli 2003 gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 erste 
Alternative SpkG mit der Kreissparkasse Borken vereinigt 

Die Vereinigung erfolgt mit Wirkung zum Vereinigungsstichtag in der Weise, dass zu 
diesem Zeitpunkt das Vermögen der Sparkasse Coesfeld im Wege der Gesamtrechts
nachfolge auf die Kreissparkasse Borken (aufnehmende Sparkasse) übergeht. Der Ver
mögensübertragung wird der Jahresabschluss der Sparkasse Coesfeld zum 31.12.2002 
zugrunde gelegt. Verschmelzungsstichtag gern. § 32 Abs. 2 SpkG ist der 01.01.2003. 

(4) Die Vertragspartner vereinbaren, die Satzung des Sparkassenzweckverbandes Borken 
vom 24.05.2002 sowie die Satzung für die Kreissparkasse Borken vom 19.11.2002 ge
mäß den Anlagen neu zu fassen, die im Genehmigungsverfahren noch erforderliche Än
derungen oder Ergänzungen erfahren können. 

§2 
Name, Sitz der Sparkasse 

(1) Die vereinigte Sparkasse trägt den Namen 
"Sparkasse Westmünsterland 
- Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coesfeld, 
Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck -". 

(2) Sie hat ihren juristischen Sitz an den HauptsteIlen in Ahaus und Dülmen. 

(3) Weitere HauptsteIlen unterhält die Sparkasse in den Städten Borken, Coesfeld und Lü
dinghausen. 
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§3 
Allgemeine Grundsätze für 

das Verhältnis der Verbandsmitglieder untereinander 

(1) Für die Aufteilung eines dem Träger von der vereinigten Sparkasse nach § 28 Abs. 2 
SpkG zugeführten Teils des Jahresüberschusses sowie für die in der Satzung des Spar
kassenzweckverbandes geregelte Haftung und Umlegung eines etwaigen Liquidations
erlöses wird das folgende Verhältnis der Verbandsmitglieder untereinander festgelegt: 

Kreis Borken 
Stadt Isselburg 
Stadt Vreden 
= Kreisgebiet Borken 

Kreis Coesfeld 
Stadt Coesfeld 
Stadt Dülmen 
Stadt Billerbeck 
= Kreisgebiet Coesfeld 

42,1 % 
3,7% 
6,7% 

52,5 % 

29,6 % 
7,0 % 

10,4 % 
0,5% 

47,5% 

(2) Im Hinblick auf die Besetzung der Organe des Sparkassenzweckverbandes und der 
Sparkasse wird ein Rotationsverfahren gewählt, nach dem der Vorsitz des Verwaltungs
rates, des Kreditausschusses und der Verbandsversammlung sowie das Amt des Ver
bandsvorstehers zwischen Vertretern der Verbandsmitglieder aus dem Kreis Borken und 
Vertretern der Verbandsmitglieder aus dem Kreis Coesfeld nach Wahlperioden wechselt. 
Die jeweiligen Stellvertreterpositionen werden spiegelbildlich vergeben. 

Im Übrigen soll sich die Besetzung der Gremien des Sparkassenzweckverbandes und 
der Sparkasse an dem in Absatz 1 genannten Verhältnis der Krei~gebiete orientieren. 
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§4 
Sparkassenzweckverband 

(1) Für die Dauer der laufenden kommunalen Wahlperiode sollen die bisherigen Mitglieder 
der Verbandsversammlungen der Sparkassenzweckverbände Borken und Coesfeld 
weiterhin entsandt werden; die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Westmünsterland soll aus insgesamt 68 Vertretern bestehen. Es entfallen auf 

den Kreis Borken 
die Stadt Isselburg 
die Stadt Vreden 

den Kreis Coesfeld 
die Stadt Coesfeld 
die Stadt Dülmen 
die Stadt Billerbeck 

26 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
3 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
~ Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
34 
20 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 

4 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
7 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
~ Vertreter mit jeweils 1 Stimme 
34 

(2) In den folgenden Wahlperioden soll die Verbandsversammlung aus insgesamt 39 Ver
tretern bestehen. Davon sollen 

der Kreis Borken 
der Kreis Coesfeld 
die Stadt Dülmen 
die Stadt Coesfeld 
die Stadt Vreden 
die Stadt Isselburg 
die Stadt Billerbeck 

16 Vertreter 
11 Vertreter 
4 Vertreter 
3 Vertreter 
3 Vertreter 
1 Vertreter 
1 Vertreter 

entsenden. Jedes Mitglied der Verbandsversammlung verfügt über eine Stimme. 

(3) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, den von ihnen in die Verbandsversammlung 
entsandten Vertretern aufzuerlegen, den Landrat des Kreises Borken und den Landrat 
des Kreises Coesfeld im Wechsel für jeweils eine Wahlperiode - beginnend mit dem 
Landrat des Kreises Borken in der laufenden Wahlperiode - zum Vorsitzenden zu wäh
len. 

(4) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich ferner, den von ihnen in die Verbandsver
sammlung entsandten Vertretern aufzuerlegen, 
.. in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Kreises Borken Vorsitzender ist, zum 

ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung einen Vertreter des 
Kreises Coesfeld zu wählen und in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Krei
ses Coesfeld Vorsitzender ist, einen Vertreter des Kreises Borken. 

.. in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Kreises Borken Vorsitzender ist, zum 
zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung einen Vertreter 
der Verbandsmitglieder Vreden oder Isselburg zu wählen und in den Wahlperioden, in 
denen der Landrat des Kreises Coesfeld Vorsitzender ist, einen Vertreter der Städte 
Dülmen oder Coesfeld. 

(5) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, ihren in die Verbandsversammlung entsandten 
Vertretern aufzuerlegen, 
111 im Wechsel für jeweils eine Wahlperiode den Landrat des Kreises Coesfeld und den 

Landrat des Kreises Borken zumVerbandsvorsteher zu wählen. 
" in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Kreises Coesfeld Verbandsvorsteher 

ist, den Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt der Städte Isselburg oder Vre
den zum stellvertretenden Verbandsvorsteher zu wählen und in den Wahlperioden, in 
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denen der Landrat des Kreises Borken Verbandsvorsteher ist, den Bürgermeister 
oder dessen Vertreter im Amt der Städte Coesfeld oder Dülmen. 

In der laufenden Wahlperiode soll der Landrat des Kreises Coesfeld zum Verbandsvor
steher und die Bürgermeisterin der Stadt Isselburg zu seiner Stellvertreterin bestellt wer
den. 

(6) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter sowie die Hauptverwaltungsbeamten der 
Verbandsmitglieder nehmen an den Sitzungen der Verbandsversammlung mit beraten
der Stimme teil, soweit sie nicht Mitglieder der Verbandsversammlung sind. 
An den Sitzungen nehmen ferner die Mitglieder des Sparkassenvorstandes mit beraten
der Stimme teil. 

(7) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, ihren in die Verbandsversammlung entsandten 
Vertretern die Weisung zu erteilen, den Landrat des Kreises Coesfeld oder den Landrat 
des Kreises Borken in die Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkas
sen- und Giroverbandes (WLSGV), Münster, zu entsenden. Der in die WLSGV
Verbandsversammlung daneben zu entsendende ehrenamtliche Vertreter darf nicht dem 
gleichen Kreisgebiet wie der entsandte Landrat angehören. 
Der Landrat des Kreises Coesfeld wird vom Sparkassenzweckverband Westmünsterland 
in die WLSGV-Verbandsversammlung entsandt, solange er dem Verbandsvorstand des 
WLSGV angehört. 
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§5 
Verwaltu ngsrat 

(1) Vorbehaltlich einer vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
§ 53 SpkG zu erteilenden Ausnahmegenehmigung soll der Verwaltungsrat in der laufen
den und der nächsten Wahlperiode, abweichend von § 9 SpkG, aus 24 Mitgliedern so
wie entsprechenden Stellvertretern bestehen, und zwar dem vorsitzenden Mitglied, 15 
weiteren sachkundigen Mitgliedern und acht Dienstkräften der Sparkasse. 

In den folgenden Wahlperioden umfasst der Verwaltungsrat unter Inanspruchnahme der 
Erhöhungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 2 Satz 3 SpkG 18 Mitglieder sowie entsprechende 
Stellvertreter: das vorsitzende Mitglied, elf weitere sachkundige Mitglieder und sechs 
Dienstkräfte der Sparkasse. 

(2) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, ihren in die Verbandsversammlung entsandten 
Vertretern die Weisung zu erteilen, den Landrat des Kreises Coesfeld und den Landrat 
des Kreises Borken im Wechsel für jeweils eine Wahlperiode - beginnend mit dem Land
rat des Kreises Coesfeld in der laufenden Wahlperiode - zum vorsitzenden Mitglied des 
Verwaltungsrates zu wählen. 

Die Aufgaben des "Beanstandungsbeamten" gemäß § 10 Abs. 3 SpkG nimmt im Falle 
der Verhinderung des dem Verwaltungsrat vorsitzenden Landrats der nicht zum vorsit
zenden Mitglied gewählte Landrat wahr. 

(3) Von den sachkundigen Mitgliedern und ihren Stellvertretern stellen 

a. in der laufenden und in der folgenden Wahlperiode (bis 2009): 

- der Kreis Borken 
- die Stadt Vreden 
- die Stadt Isselburg 
- der Kreis Coesfeld 
- die Stadt Coesfeld 
- die Stadt Dülmen 

= 6 Mitglieder (ggf. inkl. des Vorsitzenden) 
= 1 Mitglied 
= 1 Mitglied 
= 5 Mitglieder (ggf. inkl. des Vorsitzenden) 
= 1 Mitglied 
= 2 Mitglieder, 

b. in den folgenden Wahlperioden (dauerhaft ab 2009): 

- der Kreis Borken 
- die Stadt Vreden 

und die Stadt Isselburg 
- der Kreis Coesfeld 
- die Stadt Coesfeld 
- die Stadt Dülmen 

= 5 Mitglieder (ggf. inkl. des Vorsitzenden), 

= 1 Mitglied im Wechsel 
= 4 Mitglieder (ggf. inkl. des Vorsitzenden), 
= 1 Mitglied, 
= 1 Mitglied. 

Die Position des vorsitzenden Mitgliedes des Verwaltungsrates wird auf das Mitglieder
kontingent der sachkundigen Mitglieder seines Kreises angerechnet. 

(4) Nach § 10 Abs. 2 SpkG wählt die Verbandsversammlung aus den Mitgliedern des Ver
waltungsrats einen ersten und einen zweiten Stellvertreter des vorsitzenden Mitgliedes. 
Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, den von ihnen in die Verbandsversammlung 
entsandten Vertretern aufzuerlegen, 
11 in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Kreises Coesfeld Vorsitzender ist, 

zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates einen Vertreter des 
Kreises Borken zu wählen und in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Krei
ses Borken Vorsitzender ist, einen Vertreter des Kreises Coesfeld. 
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111 in den Wahlperioden, in denen der Landrat des Kreises Coesfeld Vorsitzender ist, 
zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates einen Vertreter der 
Verbandsmitglieder Dülmen oder Coesfeld zu wählen und in den Wahlperioden, in 
denen der Landrat des Kreises Borken Vorsitzender ist, einen Vertreter des Städte 
Isselburg oder Vreden. 

(5) Die Dienstkräfte unter den Verwaltungsratsmitgliedern und ihre Stellvertreter sollen nach 
der Vereinigung und während der folgenden Wahlperiode aus der bisherigen Mitarbei
terschaft der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld paritätisch besetzt 
werden. 

(6) Gemäß § 9 Abs. 3 Buchst. b) SpkG wird in der Sparkassensatzung die Höchstzahl der 
Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, die mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen können, auf fünf festgelegt. Dabei soll es 
sich um den Landrat handeln, der nicht zum vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrats 
gewählt ist, sowie um die Bürgermeister der Städte Coesfeld, Dülmen, Isselburg und 
Vreden. 

Bis zum Ende der laufenden Wahlperiode nehmen auch der Bürgermeister der Stadt 
Billerbeck und der Kreisdirektor des Kreises Borken an den Sitzungen des Verwaltungs
rates mit beratender Stimme teil. 

Bei einem etwaigen Hinzutritt weiterer Mitglieder zum Sparkassenzweckverband bleibt 
die Zahl der beratenden Hauptverwaltungsbeamten auf fünf begrenzt. In diesem Fall 
sind der Landrat, der nicht Vorsitzender des Verwaltungsrates ist und die Bürgermeister 
des jeweils größten Zweckverbandsmitgliedes in den Kreisen (Anteilsverhältnisse) stets 
vertreten. Die zwei weiteren beratenden Hauptverwaltungsbeamten werden jeweils im 
festzulegenden Wechsel pro Wahlperiode aus der Mitte der üb~igen Bürgermeister der 
Zweckverbandsmitglieder von der Zweckverbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl gewählt. 
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§6 
Kreditausschuss 

(1) Der Kreditausschuss soll gemäß § 16 SpkG aus fünf Mitgliedern bestehen und zwar aus 

a) einem Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder des 
Sparkassenzweckverbandes, 

b) vier vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte zu wählenden Mitgliedern 

sowie entsprechenden Stellvertretern. 

Vorbehaltlich einer vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
§ 53 SpkG zu erteilenden Ausnahmegenehmigung soll die Zahl der Kreditausschussmit
glieder in der laufenden und in der folgenden Wahlperiode, abweichend von § 16 SpkG, 
um einen weiteren Hauptverwaltungsbeamten in Person des Verwaltungsratsvorsitzen
den erhöht werden. 

(2) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, ihren in die Verbandsversammlung entsandten 
Vertretern die Weisung zu erteilen, nach § 16 Abs. 2 SpkG für die einzelnen Wahlperi-

( oden abwechselnd den Landrat des Kreises Borken und den Landrat des Kreises 
Coesfeld zum Mitglied des Kreditausschusses zu wählen. Bei der Neuwahl des Kredit
ausschusses nach der Vereinigung der Sparkassen soll der Landrat des Kreises Borken 
zum Mitglied des Kreditausschusses nach § 16 Abs. 2 SpkG gewählt werden. 

Der nicht zum Mitglied nach § 16 Abs. 2 gewählte Landrat soll, sofern er nicht unter Vor
aussetzung der in Absatz 1 genannten Ausnahmegenehmigung befristet weiteres Mit
glied ist, zum stellvertretenden Mitglied des Kreditausschusses b~stellt werden. 

(3) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, den von der Zweckverbandsversammlung be
stellten Verwaltungsratsmitgliedern zu empfehlen, jeweils den nach § 16 Abs. 2 SpkG 
bestellten Landrat zum Vorsitzenden des Kreditausschusses zu wählen. 

(4) Bei den vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte zu wählenden Kreditausschussmitgliedern 
soll es sich jeweils um zwei Verwaltungsratsmitglieder aus dem Kreisgebiet Borken und 
um zwei Verwaltungsratsmitglieder aus dem Kreisgebiet Coesfeld handeln. 
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§7 
Vorstand der Sparkasse 

(1) Die Vorstandsmitglieder der aufnehmenden Sparkasse verbleiben und die der aufzu
nehmenden Sparkasse werden Vorstandsmitglieder der aufnehmenden Sparkasse. 

Danach soll der Vorstand künftig zunächst bestehen aus: 

Vorsitzender (bis 30.06.2004) 
Vorsitzender 
Stellvertretender Vorsitzender 
Mitglied 
Mitglied 
Mitglied 
Stellvertretendes Mitglied 
Stellvertretendes Mitglied 

Alfons Klaas 
Heinrich-Georg Krumme 
Franz-Josef Kampshoff 
Ludger Gödde 
Karlheinz Lipp 
Alois Paus 
Jürgen Büngeler 
Gerd Krämer 

(2) Bis zum 30. Juni 2004, nach dem der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Borken, 
Herr Alfons Klaas, in den Ruhestand tritt, sollen die derzeitigen Vorstandsvorsitzenden 
der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld gemeinschaftlich zu Vorstands
vorsitzenden der Sparkasse Westmünsterland bestellt werden. 

(3) Einvernehmen besteht zwischen den Vertragsparteien, dass mit dem Ausscheiden des 
Herrn Vorstandsvorsitzenden Alfons Klaas in den Ruhestand zum 1. Juli 2004 Herr Jür
gen Büngeler zum ordentlichen Mitglied des Vorstandes bestellt wird. 
Im Übrigen sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass nach Ausscheiden von in 
Absatz 1 genannten Vorstandsmitgliedern der Vorstand aus vier ordentlichen und bis zu 
zwei stellvertretenden Vorstandsmitgliedern bestehen soll. 

(4) Die Präsenz von Vorstandsmitgliedern in den Kernstädten sichert weiterhin die Kunden
nähe und Regionalität. 
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§8 
Beiräte 

Die Sparkasse bildet regionale Sparkassenbeiräte. Sie sollen einem vertieften, für die Ent
wicklung der Sparkasse und für den regionalen Wirtschaftsraum vielseitig nutzbringenden 
Erfahrungsaustausch dienen. Die Mitglieder der Sparkassenbeiräte werden auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates berufen. Sie sollen aus ihrer besonderen Kenntnis über die Region 
den Verwaltungsrat und den Vorstand beraten sowie den Kontakt der Sparkasse zur Bevöl
kerung und Wirtschaft vertiefen. Durch den Vorstand werden sie regelmäßig über die ge
schäftliche Entwicklung der Sparkasse informiert. 

§9 
Sicherung der Arbeitsplätze 

(1) Ein Ziel der Sparkassenfusion ist es, durch das Schaffen von wettbewerbsfähigen Ar
beitsplätzen nachhaltig Beschäftigung zu sichern. Die Vertragschließenden gehen des
halb davon aus, dass alle Dienstkräfte der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse 
Coesfeld nach der Vereinigung weiterbeschäftigt werden. Fusionsbedingte Kündigungen 
werden nicht ausgesprochen. Eine Beschäftigungssicherung erfolgt durch eine Intensi
vierung weiterer Geschäftsfelder und durch Ausnutzen der natürlichen Fluktuation. Da
mit verbleiben Arbeitsplätze, aber Stellen werden sich ändern. 

(2) Bei der Unternehmensorganisation der vereinigten Sparkasse hat der Vorstand Ge
sichtspunkte der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. 

§ 10 
Stiftungen, Spenden, Sponsoring 

(1) Das hohe regionale Engagement der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coes
feld zur Wirtschafts- und Strukturförderung sowie für Gemeinwohl und Soziales wird 
weitergeführt. 

(2) Ebenso werden die von der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld (bzw. 
ihren Vorgängerinstituten) errichteten Stiftungen fortgeführt. Die Benennung von Kurato
riumsmitgliedern durch die Sparkasse erfolgt nach den Gesichtspunkten von Funktions
ausübung und Ortsnähe. 

(3) Die Gesamtaufwendungen der Sparkasse für Spenden, Sponsoring, Stiftungen und Zu
stiftungen sollen näherungsweise den Anteilsverhältnissen nach § 3 Abs. 1 entsprechen. 
Sie richten sich nach betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Möglichkeiten. 

§ 11 
Öffnungsklausel 

Der Sparkassenzweckverband soll die Grundlage für eine sinnvolle Fortentwicklung des 
Sparkassenwesens bilden. Die Vertragsparteien stimmen demgemäß darin überein, dass 
anderen Gebietskörperschaften oder anderen Sparkassenzweckverbänden, . die dem Ver
band beitreten wollen, die Aufnahme ermöglicht wird. 
Die Vertragspartner sind darüber einig, dass in diesem Fall bei der Besetzung von Gremien 
und Funktionen die bisherigen und die neuen Verbandsmitglieder entsprechend ihren Antei
len im Sinne von § 3 dieses Vertrages angemessen berücksichtigt werden. Der Sparkassen
zweckverband wird ermächtigt, für die Vertragsparteien entsprechende Verhandlungen zu 
führen und Verträge zu schließen. 
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§ 12 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, solche Bestimmungen durch eine gleichwertige wirksame Regelung zu ersetzen. 

§ 13 
In-Kraft~ Treten 

Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 

Billerbeck, 20. Dezember 2002 
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Anlage 1 

Satzung des 
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland -

Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der 
Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck 

Präambel 

Die Kreise Borken und Coesfeld und die Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck bilden einen Sparkassenzweckverband. Dieser soll die Grundlage für eine regionale 
Fortentwicklung des Sparkassenwesens sein. Die Mitglieder des Verbandes erklären daher, 
weiteren Gebietskörperschaften, die dem Verband beitreten wollen, die Aufnahme im Rahmen der 
Satzungsbestimmungen ermöglichen zu wollen. 

Gemäß § 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2002 (GV.NRW. S. 160), wird nachfolgende Satzung des Sparkassenzweckverbandes 
vereinbart: 

§1 
Mitglieder, Name, Sitz 

(1) Die Kreise Borken und Coesfeld und die Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck bilden einen Sparkassenzweckverband (im folgenden Verband genannt). 

(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten sich nach den Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV. NRW. S. 
160), des Gesetzes über die Sparkassen sowie über die Landesbank Nordrhein-Westfalen und 
Sparkassen- und Giroverbände (Sparkassengesetz - SpkG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.01.1995 (GV.NRW. S. 92), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2002 (GV.NRW. S. 
284), und dieser Verbandssatzung. Soweit das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und 
die Verbandssatzung keine Regelungen treffen, finden die Vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV.NRW. S. 160), sinngemäß 
Anwendung. 

(3) Der Verband trägt den Namen 
Sparkassenzweckverband Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck. 
Er hat seinen Sitz in Ahaus und Dülmen. 
Er führt das dieser Satzung beigedruckte Siegel. 

(4) Der Verband ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes, 
Münster. 
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§2 
Zweck, Haftung 

(1) Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Er ist aufgrund der 
Vereinigung der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld ab 01.07.2003 Gewährträ
ger, ab 19.07.2005 Träger, der 

Sparkasse Westmünsterland 
- Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, 
Vreden, Isselburg und Billerbeck -

(im nachfolgenden "Sparkasse" genannt). 

(2) Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform eine 
Sparkasse oder ein anderes Geldinstitut betreiben oder sich an einem solchen Unternehmen 
beteiligen. 
Sie erklären sich bereit, ihre Geldgeschäfte bevorzugt mit der Sparkasse zu tätigen. 

(3) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des Sparkassen
gesetzes. 

Organe des Verbandes sind: 
a) die Verbandsversammlung 
b) der Verbandsvorsteher. 

§3 
Organe 

§4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht für die Dauer der laufenden Kommunalwahlperiode aus 68 
Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglieder 

Kreis Borken 26 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Kreis Coesfeld 20 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Stadt Coesfeld 4 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Stadt Dülmen 7 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Stadt Vreden 5 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Stadt Isselburg 3 Vertreter mit jeweils 10 Stimmen 
Stadt Billerbeck 3 Vertreter mit jeweils 1 Stimme. 

(2) Ab der nächsten Kommunalwahlperiode besteht die Verbandsversammlung aus 39 Vertretern. 
Davon entsenden die Verbandsmitglieder 

Kreis Borken 
Kreis Coesfeld 
Stadt Dülmen 
Stadt Coesfeld 
Stadt Vreden 
Stadt Isselburg 
Stadt Billerbeck 
mit jeweils einer Stimme. 

16 Vertreter 
11 Vertreter 
4 Vertreter 
3 Vertreter 
3 Vertreter 
1 Vertreter 
1 Vertreter 
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(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen derVerbandsmitglie
der für die Dauer ihrer Wahlzeit gern. § 15 Abs. 2 GkG bestellt. In gleicher Weise ist für jedes 
Mitglied der Verbandsversammlung ein Stellvertreter zu bestellen, der bei Verhinderung des 
Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt. 

(4) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl 
wegfallen oder ein Tatbestand nach § 5 eintritt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, 
so bestimmt die Gruppe, die den Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen hatte, den Nachfolger. 

§5 
Ausschließungsgründe 

(1) Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören: 

a) Dienstkräfte der Sparkasse, 

b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, Mitglieder 
des Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertretungsver
sammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten von 
Unternehmen sind, die gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder an
dere Finanzdienstleistungen erbringen, oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig 
sind. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der öffent
lich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das Land, ein Landschaftsverband oder ein 
Sparkassen- und Giroverband an der Gewährträgerschaft, ab 19.07.2005 Trägerschaft, 
beteiligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der mit den öffentlich-rechtlichen Kre
ditinstituten im Verbund stehenden Unternehmen, 

c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Post 
AG, 

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien, 

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines Vermögensvergehens ein 
Strafverfahren gerichtlich anhängig oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und so
lange nach dem Gesetz über das Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt 
werden darf, oder die als Schuldner in den letzten zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren 
oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren oder 
noch sind. 

(2) Tritt ein Tatbestand nach Absatz 1 während der Amtsdauer ein, oder wird ein bereits zum 
Zeitpunkt der Wahl vorliegender Ausschließungsgrund erst während der Amtszeit bekannt, so 
scheidet das Mitglied aus der Verbandsversammlung aus. 

§6 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Sie dürfen nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehören. 

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter werden die Aufgaben des Vorsitzen
den von dem ältesten Mitglied der Verbandsversammlung wahrgenommen. 
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§7 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Verbandes, soweit sich aus 
dieser Satzung nichts anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und die Mitglieder 
des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter sowie das Mitglied des Kreditausschusses gern. 
§ 16 Abs. 2 SpkG und dessen Stellvertreter und entscheidet über die in § 7 Abs. 2 SpkG 
bezeichneten Angelegenheiten der Sparkasse. 

§8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher oder von mindestens 

. einem Viertel der Mitglieder der Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden schriftlich unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt wird. 

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so rechtzeitig abgesandt werden, dass sie den 
Mitgliedern mindestens sieben Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist kann in dringenden Fällen 
abgekürzt werden. Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten, die vom Vorsitzenden im 
Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher aufzustellen ist. 

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. Durch die Geschäftsordnung kann 
die Öffentlichkeit für bestimmte Arten von Angelegenheiten ausgeschlossen werden. 

(4) Die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, sofern .sie nicht Mitglieder der 
Verbandsversammlung sind, und die Mitglieder des Sparkassenvorstandes nehmen an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil. 

(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder einer seiner 
Stellvertreter und mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfä
higkeit kann binnen einer Woche zur Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung 
einberufen werden. Bei dieser Sitzung ist die Verbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung zur zweiten Sitzung 
ausdrücklich hinzuweisen. 

(6) Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen unter Berücksichtigung der Stimmgewichte nach § 4 gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. . 

(7) Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und 
einem von der Zweckverbandsversammlung zu bestellenden Schriftführer zu unterschreiben. 

§9 
Verbandsvorsteher 

(1) Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für die Dauer der Wahlzeit der 
Vertretungen der Verbandsmitglieder gewählt. § 5 Buchst. b) und e) gilt entsprechend. 

(2) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband. Er führt die laufenden Geschäfte des Verbandes. 
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§ 10 
Tätigkeitsdauer 

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahlzeit bis zur Neuwahl der Organe im 
Amt. 

§ 11 
Haushaltsjahr, Deckung des Aufwandes 

(1) Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsarbeiten für den Verband. 

(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbandes werden von der Sparkasse 
getragen. 

§ 12 
Jahresüberschuss/Haftung 

(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 28 Abs. 2 SpkG zugeführte Teil des Jahresüber
schusses ist unter den Mitgliedern wie folgt aufzuteilen: 

an den Kreis Borken 
an den Kreis Coesfeld 
an die Stadt Coesfeld 
an die Stadt Dülmen 
an die Stadt Vreden 
an die Stadt Isselburg 
an die Stadt Billerbeck 

42,1 
29,6 

7,0 
10,4 
6,7 
3,7 
0,5 

Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für gemeinnützige Zwecke zu verwenden (§ 28 
Abs. 5 SpkG). 

(2) Verzichtet die Vertretung des Gewährträgers auf die Zuführung eines Betrages an den 
Gewährträger (ab 19.07.2005 Träger), so kann der Verwaltungsrat diesen unmittelbar Dritten zur 
Verwendung für gemeinnützige Zwecke zuführen. Dabei sind die Anteilsverhältnisse gemäß Abs. 1 
zu beachten. 

(3) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach dem im 
Abs.1 angegebenen Verhältnis. 

§ 13 
Satzungsänderungen 

(1) Eine Änderung dieser Satzung bedarf, abgesehen von § 14, eines Beschlusses der Verband
versammlung mit 3/4 Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl. 

(2) Satzungsänderungen treten, wenn kein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
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§ 14 
Veränderungen im Mitgliederbestand 

(1) In den Verband können weitere Mitglieder mit eigener Sparkasse aufgenommen werden, auch 
können Mitglieder aus dem Verbande ausscheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes 
erfordern eine Satzungsänderung. 

(2) Diese Satzungsänderung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der satzungsmäßigen Stimmenzahl. 

(3) Für den Fall der Aufnahme weiterer Mitglieder verringern sich die Anteile im Sinne des § 12 
dieser Satzung aller alten Verbandsmitglieder proportional. Bei der Besetzung von Gremien und 
Funktionen sind die neuen Verbandsmitglieder angemessen zu berücksichtigen. 

§ 15 
Auflösung des Verbandes 

(1) Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der Verbandsversammlung mit 3/4 Mehrheit 
der satzungsmäßigen Stimmenzahl und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 16) erforder
lich. 

(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflösung des Verbandsvermögens obliegen 
dem Verbandsvorsteher. Die hiernach sich ergebenen Überschüsse oder Fehlbeträge werden 
entsprechend den in § 12 bestimmten Anteilsverhältnissen auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

§ 16 
Staatsaufsicht 

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung 
Münster (§ 29 Abs. 1 Ziffer 1 GkG). 

§ 17 
Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Amtsblättern der Kreise Borken und Coesfeld. 

§ 18 
In-KraftDTreten dieser Satzung 

Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft. 

Abdruck des Siegels gemäß 
§ 1 Abs. 3 Satz 3 der Satzung: 



Anlage 2 

Satzung 
für· die Sparkasse Westmünsterland 

- Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck .. 

§1 
Name und Sitz 

(1) Die Sparkasse Westmünsterland - Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck - mit dem 
Sitz in Ahaus und Dülmen ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmänni
schen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbe
triebes. 

(2) Im Geschäftsverkehr kann die Sparkasse die Kurzbezeichnung "Sparkasse Westmün
sterland" führen. 

(3) Die Sparkasse ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes. 

(4) Die Sparkasse führt das dieser Satzung beigedruckte Dienstsiegel. 

§2 
Gewährträger/Träger 

Gewährträger, ab 19.07.2005 Träger, der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband der 
Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Biller
beck. 

Organe sind: 

a) der Verwaltungsrat, 
b) der Kreditausschuss, 
c) der Vorstand 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus: 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 
b) 11 weiteren Mitgliedern 

§3 
Organe 

§4 
Verwaltungsrat 

c) 6 Dienstkräften der Sparkasse 

Für die Dauer der laufenden und der nachfolgenden Kommunalwahlperiode erhöht sich 
die Zahl der weiteren Mitglieder nach Buchstabe b) auf 15 Mitglieder und nach c) auf 
acht Dienstkräfte. 
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,2) An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen bis zu fünf HauptverwaltungSbeamte 
der Zweckverbandsmitglieder beratend teil. Bis zum Ende der laufenden Wahlperiode 
nehmen sechs Hauptverwaltungsbeamte und der allgemeine Vertreter, des Hauptver
waltungsbeamten des Kreises Borken an den Sitzungen beratend teil. 

(3) Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten sowie 
die Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und sonstiger haftender Ei
genmittel bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 

§5 
Kreditausschuss 

(1) Der Kreditausschuss besteht aus 

a) dem vorsitzenden Mitglied und 
b) vier weiteren Mitgliedern. 

(2) In der laufenden und der nachfolgenden Wahlperiode erhöht sich die Zahl der Kredit
ausschussmitglieder um ein weiteres Mitglied nach § 16 Abs. 2 SpkG NW. 

§6 
Vorstand 

Der Vorstand besteht aus sechs Personen. Bis zum 30.06.2004 gibt es zwei Vorstandsvor
sitzende. Näheres regelt die Geschäftsanweisung für den Vorstand. 

§7 
Stellvertreter 

Der Verwaltungsrat kann zwei stellvertretende Mitglieder des Vorstandes bestellen. 

§8 
Kredite und Beteiligungen 

Gebiet nach § 3 der Sparkassenverordnung ist das Gebiet der Kreise Borken und Coesfeld, 
und der angrenzenden Kreise und kreisfreien Städte. 

§9 
In-Kraft-Treten der Satzung 

Diese Satzung tritt am 01.07.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.11.2002 
außer Kraft. Spätere Satzungsänderungen treten am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 

Abdruck des Dienstsiegels 
gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung: 

• 


